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	Dok. Nr.
	Bereich
	Dok. Typ.
	Dokumententitel

	4710
	LKI_ZML
	INFO	Kurzanleitung für Leihverträge

	Geltungsbereich:
	A.ö. Landeskrankenhaus (Univ.-Kliniken) Innsbruck

	Zielgruppe:
	Verleiher:innen von Medizin- oder Laborgeräten, Nutzer:innen von Medizin- oder Laborgeräten

	Zweck/Ziel:
	Kurze Anleitung für den Arbeitsablauf bei der Erstellung von Leihverträgen



Grundlegende Informationen[image: ]


Gemäß § 84 MPG sowie § 8 und § 9 MPBV ist der Betreiber des LKI verpflichtet, alle aktiven und prüfpflichtigen Medizinprodukte in einem Bestandsverzeichnis/Gerätedatei zu führen. Dies gilt auch für Leih- und Überbrückungsgeräte sowie Studien-, Drittmittel- und MUI-Geräte (ausgenommen MUI-Geräte der Lehre sowie der präklinischen Forschung, welche weder an Patient:innen angewandt noch für die Diagnose verwendet werden). Daher bedarf gemäß LKI-Anstaltsordnung die Aufstellung von Leihgeräten ausnahmslos der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Rechtsträgers (siehe Ablaufdiagramm), wobei allfällige Kosten ausschließlich von der zuständigen Bereichsverwaltung freigegeben werden dürfen.
Bei Anforderung spezieller Leihgeräte, wie bspw. Geräte bei welchen Strahlenschutz, Laserschutz, spezielle behördliche Genehmigungen, spezielle Medienversorgung, etc. erforderlich sind, ist von dem:der Nutzer:in die entsprechende Bereichsverwaltung einzuschalten.












Was ist zu tun?
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Der Leihvertrag wird inhaltlich von der Medizinischen Geräteübernahmestelle überprüft, wobei allfällige Kosten zuerst von der Bereichsverwaltung genehmigt werden müssen (z.B. Gerätemieten oder Kosten für Verbrauchsmaterial). Wenn dem Leihvertrag zugestimmt wird, kann das Leihgerät zur Medizinischen Geräteübernahmestelle geliefert werden. Dann wird das Leihgerät mit einem grünen Equipment-Nummern Aufkleber versehen.


Nun kann der:die Verleiher:in das registrierte Leihgerät dem:der Nutzer:in übergeben.


Den Leihvertrag für medizinische Geräte von der Webseite https://www.tirol-kliniken.at/page.cfm?vpath=standorte/ landeskrankenhaus-innsbruck/leihgeraete herunterladen,  ausfüllen und dann mit den darin geforderten Unterlagen an die E-Mail-Adresse lki.geraete-uebernahme@tirol-kliniken.at versenden.


Nutzer:in und Verleiher:in besprechen miteinander eine mögliche Leihstellung.





Der:Die Verleiher:in soll die Leihdauer des Leihgerätes überwachen. Eine Verlängerung der Leihdauer ist der Medizinischen Geräteübernahme an lki.geraete-uebernahme@tirol-kliniken.at mitzuteilen.


Der:Die Verleiher:in muss die Nutzer:innen auf das Leihgerät einweisen. Diese Einweisung ist zu protokollieren. Das ausgefüllte Einweisungsprotokoll muss an die Nutzer:innen übergeben werden.
Nun können die Nutzer:innen das Leihgerät im Rahmen des Medizinproduktegesetz (MPG) und der Medizinprodukte- Betreiberverordnung (MPBV) verwenden.



Der:Die Verleiher:in muss die Rücknahme des Leihgerätes der Medizinischen Geräteübernahme an nachstehende E-Mail-Adresse lki.geraete-uebernahme@tirol-kliniken.at melden oder per Rücknahmeformular vor Ort bestätigen.




Zuständigkeit
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Für den Inhalt dieses Informationsblattes ist das Zentrum für Medizin- und Labortechnik am A.ö. Landeskrankenhaus – Universitätskliniken Innsbruck zuständig.
Änderungsverzeichnis
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